
Zeitung des Deutschen Kulturrates

Nr. 02/11 · März – April 2011		 www.kulturrat.de                                           3,00 E · ISSN 1619-4217 · B 58 662

Editorial
Eigenständigkeit

Kulturstimmen
Zeigen, was man hat. Unter 
dem Motto „Kultur gut stär-
ken“ ruft der Deutsche Kul-
turrat am 21.5.2011 erst-
mals zur Zurschaustellung 
der kulturellen Vielfalt auf. 
Seite 3

Computerspiele 
Pac-Man, Anno 1404 und 
WiiFit sind Teil unserer Kul-
tur. Computerspiele: ausge-
zeichnet, aber auch ausge-
söhnt mit den Kritikern der 
digitalen Neuerung?
Seiten 4 bis 10

über den Tellerrand
Aufbruch und Umbruch am 
Nil. Augen und Sendekanäle 
auf, wenn ein Umsturz naht.  
Kulturpolitik der arabischen 
Welt. Kontrastierend dazu 
europäische Perspektiven. 
Seiten 12 bis 13

Jahresbericht
Der Deutsche Kulturrat 
blickt zurück auf Erfolge 
und Erreichtes des vergan-
genen Jahres. 
Agendasetzung im Kultur-
bereich.
Seiten 17 bis 24

Beilage Interkultur
Stiftungen erläutern ihr 
Engagement in den 
Bereichen Integration, 
Bildung und Kultur. Von 
Potentialen der Einwan- 
derungsgesellschaft. 
Seiten 1 bis 8

Kultur-Mensch
Martin Heller

Weiter auf Seite 2

Computerspielpreis 

in der Kritik

Draußen in der weiten, nicht 
nur arabischen Welt, blüht die 

Zivilgesellschaft zu ungeahnter Kraft 
auf und bei uns ist nur tote Hose. 
Dummes Zeug, werden viele von 
Ihnen sagen, wir sind doch das Land 
mit der am besten organisierten Zivil-
gesellschaft. Wo gibt  es schon so viele 
Vereine und Verbände wie in Deutsch-
land. Richtig, aber trotzdem haben 
wir einige strukturelle Probleme.

Nehmen wir als Beispiel das Bun- 
desnetzwerk Bürgerschaftliches En-
gagement (BBE), das der Deutsche 
Kulturrat vor neun Jahren mitgegrün-
det hat und das heute mit seinen 250 
Mitgliedsorganisationen der größte 
Zusammenschluss von Akteuren aus 
Zivilgesellschaft, Staat und Wirtschaft 
ist. Heute wird das Netzwerk von 
seinem Hauptfinanzier, dem Bundes-
familienministerium, in einer Art und 
Weise drangsaliert, dass das Selbstbe-
wusstsein des BBE fast vollkommen 
zerstört ist. Besonders sichtbar wurde 
das zerrüttete Verhältnis zwischen 
Ministerium und BBE bei der Erar-
beitung der sogenannten Nationalen 
Engagementstrategie der Bundesre-
gierung. Das „Nationale Forum für 
Engagement und Partizipation“, eine 
Gründung des BBE, organisierte auf 
Bitten des Ministeriums eine Vielzahl 
von Expertenrunden und Tagungen 
zur Vorbereitung der Nationalen Enga-
gementstrategie der Bundesregierung. 
Das Familienministerium übernahm 
am Ende des Diskussionsprozesses 
so gut wie keinen der Vorschläge aus 
den Arbeitsgruppen in die Nationale 
Engagementstrategie. Für die nächste 
Diskussionsrunde mit der Zivilgesell-
schaft hat das Ministerium dem BBE, 
gegen seinen Willen, das „Nationale 
Forum für Engagement und Partizi-
pation“ gleich ganz weggenommen. 
In Zukunft wird der Deutsche Verein 
für öffentliche und private Fürsorge 
e.V. im Auftrag des Ministeriums als 

Der Schweizer Martin Heller wurde von Kulturstaatsmi-
nister Bernd Neumann zum Projektleiter für das Hum-
boldt-Forum ernannt. Der international erfahrene und 
renommierte Kulturmanager soll künftig, zusammen mit 
einem Beraterteam, das Konzept für diesen geplanten 
zentralen Veranstaltungsort mitten in Berlin entwickeln. 

Heller ist mit kulturellen Großprojekten bestens vertraut. 
Zuletzt war er Intendant der Kulturhauptstadt Europas 
Linz 2009. Die Einbeziehung Hellers in den Planungsstab 
ist eine Chance, das Projekt Humboldt-Forum nicht nur 
angemessen auszugestalten, sondern auch ein entspre-
chendes öffentliches Bewusstsein für dessen Relevanz 
zu erreichen.  
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Geschützt oder gefährdet?
Zur kulturellen Vielfalt • Von Max Fuchs

Nach wie vor dürfte „kulturelle 
Vielfalt“ zu den positiv besetzten 
Begriffen gehören. Denn gerade in 
Verbindung mit dem Attribut „kul-
turell“ suggeriert das Wort Vielfalt 
Toleranz, Weltoffenheit, Reichtum, 
ganz so, wie es der UNESCO-Slogan 
formuliert: celebrate the diversity. 
Vor diesem Hintergrund ist es da-
her plausibel, dass die UNESCO-
Konvention über den Schutz und 
die Förderung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen in Rekordzeit ent
wickelt wurde. Auch war die Zeit 
zwischen der Verabschiedung durch 
die Generalversammlung im Oktober 
2005 und ihrer Inkraftsetzung am 
17.03.2007 rekordverdächtig kurz.

Inzwischen haben 113 Länder 
(Stand September 2010) die Kon-

vention ratifiziert, darunter Deutsch-
land und – ein Novum – die Euro
päische Union. Ein Grund für diese 
Schnelligkeit war zum einen die 
positive Besetzung des Kernbegriffs 
der Vielfalt, zum anderen aber auch 
erhebliche Ängste, dass eine öko-
nomische Globalisierung und eine 
Betrachtung kultureller Produkte und 
Prozesse aus einer rein ökonomischen 
Sicht, wie sie vor allem bei der Welt-
handelsorganisation WTO und hier 
insbesondere im GATS-Abkommen 
(General Agreement on Trades with 
Services) zu finden ist, diese Vielfalt 
zerstören könnte. Folgerichtig stellen 
die Autoren der „Kleinen Anfrage“ im 
Deutschen Bundestag zum Stand der 
Umsetzung der UNESCO-Konvention 
vom 29.09.2010 diesen (wirtschafts-)
politischen Zusammenhang an den 
Anfang ihres Fragekataloges. Auch 
hierbei ist ein Rekord zu vermelden: 
Denn schon am 13.10.2010 lag die 
Antwort der Bundesregierung vor. 

Alles ist also allerbestens? Kann 
die Frage in der Überschrift dieses 
Textes eindeutig mit „Schutz“ be-

antwortet werden? Leider ist dies 
nicht der Fall. Schauen wir uns 
einige der Antworten der Regierung 
an, tritt Ernüchterung ein. Denn an 
Stelle inhaltlicher Aussagen wird 
auf Verfahrens- und Zuständig-
keitsfragen verwiesen: Eine dyna-
mische Umsetzung der Konvention 
kann noch nicht erfolgen, weil man 
zunächst die Formulierung und 
Verabschiedung von Umsetzungs-
richtlinien durch die UNESCO ab-
warten will. Ansonsten befassen 
sich alle Gremien – die Bundesre-
gierung, die Kultusministerkonfe-
renz, der Ministerrat der EU, das 
Europa-Parlament etc. – quasi un-
unterbrochen mit der Konvention. 
Es finden auch ständig Abstim-
mungen zwischen allen Gremien 
statt (worüber, wird allerdings im 
Dunkeln gelassen, da man bei Inhal-
ten ja erst auf die UNESCO und ihre 
Umsetzungsrichtlinien wartet). Und 
natürlich stimmt die Bundesregie-
rung völlig mit der Einsicht überein, 
wie wichtig Kultur bei entwicklungs-
politischen Fragen ist. Da zudem die 
bei der Deutschen UNESCO-Kom-
mission angesiedelte Kontaktstelle 
zum UNESCO-Mutterhaus finanziert 
wird, mit der ebenfalls ständig Ab-
stimmungsrunden stattfinden, ist 
offenbar alles in bester Ordnung. 

Freundlich formuliert muss man 
feststellen: Man hat schon gehalt-
vollere Antworten der Bundesregie-
rung auf Anfragen des Parlaments 
gelesen. Genau genommen ist man 
nach der Lektüre um keinen Deut 
klüger als vorher, da es bestenfalls 
Verfahrensweisen sind, die beschrie-
ben werden. Etwas bösartig könnte 
man also aus der Antwort schlussfol-
gern: Die Konvention hat überhaupt 

einfacher Dienstleister der Träger 
des Nationalen Forums sein. Ebenso 
schlimm wie das selbstherrliche Ver-
halten des Ministeriums bei dieser 
Aktion ist die Leidensbereitschaft 
des BBE.

Das Standardargument ist immer, 
dass der Staat ja auch die Finanzierung 
sicherstellt und deshalb selbstver-
ständlich auch das inhaltliche Sagen 
haben muss. Stimmt das wirklich?

Bei der Durchführung von ge-
sellschaftlichen Aufgaben sind in 
Deutschland zuerst untergeordnete 
Glieder wie die Kommunen und die 
Zivilgesellschaft für die Lösung und 
Umsetzung zuständig, während über-
geordnete Glieder, wie die EU, der 
Bund und die Länder, zurückzutreten 
haben. Dieser Subsidiaritätsgedanke 
tritt unter der Bedingung ein, dass 
das untergeordnete Glied in der Lage 
ist, die Probleme und Aufgaben ei-
genständig zu lösen. Gleichwohl darf 
das kleinste Glied nicht überfordert 
werden und die übergeordneten Ebe-
nen müssen gegebenenfalls, meistens 
mit der Zurverfügungstellung von 
Geldmitteln, Unterstützung leisten. 
Das heißt der Staat muss die kleineren 
Einheiten, wie die Zivilgesellschaft 
in die Lage versetzen, ihre Aufgaben 
wahrzunehmen und er muss gleichzei-
tig darauf verzichten, „das Sagen“ zu 
haben. Diesem einfachen Grundsatz 
liegt letztendlich auch das Prinzip des 
Kulturföderalismus in Deutschland 
zugrunde. Und auch die Tarifautono-
mie ist ein Ausdruck dieses Prinzips 
und im Grundgesetz wird das Subsi-
diaritätsprinzip auf der europäischen 
Ebene (Art. 23 GG) sogar zu einem 
Grundrecht erhoben. Für die Zivilge-
sellschaft ist dieses Prinzip der Garant 
für Eigenständigkeit trotz öffentlicher 
Förderung.

Olaf Zimmermann,  Herausgeber von 
politik und kultur 

Foto:  Marc Wetli

keinen inhaltlichen Gegenstand, sie 
produziert nur neue Verwaltungsab-
läufe und Abstimmungsnotwendig-
keiten. Immerhin gibt es den Hinweis 
auf Umsetzungsrichtlinien, die von 
der UNESCO entwickelt werden. Zu-
nächst scheint der Hinweis auf solche 
Umsetzungsrichtlinien akzeptabel 
zu sein. Auch im Deutschen Kul-
turrat hatten wir vor einigen Jahren 
mit der Idee eines Aktionsplans zur 
Umsetzung der Konvention gespielt. 
Da aber völlig unklar war, welche 
Bereiche überhaupt von der Konven-
tion erfasst werden, haben auch wir 
zunächst mal abgewartet. Allerdings: 
Es gibt inzwischen eine ganze Reihe 
solcher Umsetzungsrichtlinien, die 
zu jedem der 35 Konventionsartikel 
entwickelt werden. Die neuesten 
Richtlinien liegen zwar bislang bloß 
im Entwurf – zu Artikel 9 (Informa-
tionsaustausch und Transparenz), 
Artikel 19 (Austausch, Analyse und 
Verbreitung von Informationen) und 
Artikel 10 (Bildung und Bewusstseins-
bildung in der Öffentlichkeit) vor. Die 
bisherige Erfahrung zeigt, dass bei 
der formellen Verabschiedung nichts 
mehr verändert werden wird. Verab-
schiedet sind bereits etliche Richtli-
nien zu anderen wichtigen Artikeln 
(7, 8, 11, 13 – 18). Insbesondere sind 
die Artikel 7 (Maßnahmen zur Förde-
rung kultureller Ausdrucksformen) 
und 8 (Maßnahmen zum Schutz) 
hochrelevant, denn hierbei geht es 

Animalienschrank in der Kunst- und Naturalienkammer der Franckeschen 
Stiftungen zu Halle				                Foto: Ingo Gottlieb
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nicht bloß um Verfahrensfragen, son-
dern um den Kern der Konvention: 
Was wird real getan? Diese Richtlinien 
wurden bereits im Juni 2009 verab-
schiedet, so dass es überhaupt keinen 
Grund dafür gibt, diesbezüglichen 
Fragen auszuweichen.

Ohne ausführlich Artikel 7 und 
8 und die dazugehörigen Umset-
zungsrichtlinien hier analysieren zu 
können, will ich kurz ihren Inhalt 
angeben: Sicherstellung der Produk-
tion eigener kultureller Ausdrucks-
formen, Herstellung von kultureller 
Teilhabe aller, Feststellung möglicher 
Gefährdungen kultureller Ausdrucks-
formen und Entwicklung geeigneter 
Maßnahmen, solchen Gefährdungen 
zu begegnen. Und all dies – so Art. 
11 – mit einer deutlichen Beteiligung 
der Zivilgesellschaft. Über all diese 
Aspekte erfährt man in der Antwort 
der Bundesregierung nichts. Dabei 
ist es nicht so, als ob man überhaupt 
nichts weiß über Teilhabe und Aus-
schluss. In unserem Kulturratsprojekt 
über Migrantenorganisationen zeigt 
sich, wie wenig Migranten von der 
Kulturpolitik und den Kulturorgani-
sationen berücksichtigt werden. Man 
hat inzwischen belastbare Studien, 
die dies generell belegen. Anderer-
seits gibt es etwa im Kinder- und 
Jugendplan des Bundes erhebliche 
Mittel, Teilhabe sicherzustellen. Es 
ist auch auf das Projekt „Jedem Kind 
ein Instrument“ (JeKi) der Bundes-
kulturstiftung hinzuweisen, das eine 
wichtige Reaktion auf erhebliche Pro-
bleme mit der Teilhabe von Kindern 
aus benachteiligten Familien war. 
Man hätte also Antworten nicht zu 
scheuen brauchen.

Die Konvention, dies wird deutlich, 
fordert eine ehrliche kulturpolitische 
Analyse, sie fordert ein integrales 
Politikkonzept, das Jugend-, Sozial- 
und Schulpolitik erfasst. Sie fordert 
einen partizipativen Diskurs mit 
den Betroffenen und den zivilge-
sellschaftlichen Organisationen. 
Vielleicht hat man es sich bei der 
Ratifizierung der Konvention nicht 
überlegt, dass mit ihr die Messlatte 
für die Qualität der Kulturpolitik sehr 
hoch gelegt wird, dass überhaupt 
zum ersten Mal ein überprüfbarer 
Qualitätsstandard formuliert wird. 
Es steht jetzt – auch für Deutsch-
land – an, einen ersten Monitoring-
Bericht zur Umsetzung in Paris im 
Jahre 2012 vorzulegen. Es ist gut, 
dass zu dem entsprechenden Artikel 
9 jetzt Umsetzungsrichtlinien ent-
worfen worden sind. Eindeutig wird 
hier ein partizipativer Prozess und 
insbesondere eine Einbeziehung der 
Zivilgesellschaft (Art. 11) gefordert. 
Und es werden detaillierte Vorgaben 
formuliert, wie ein solcher Bericht 
auszusehen hat. Spätestens in die-
sem Bericht müssen inhaltsreichere 
Antworten als in der Antwort auf 
die Kleine Anfrage gegeben werden. 
Einige vorläufige Probleme will ich 
an dieser Stelle benennen.

Ein erstes – und vielleicht ist es 
sogar das gravierendste – Problembe-
steht m. E. darin, dass der Zentralbe-
griff der „kulturellen Vielfalt“ bislang 
nirgends geklärt wurde. In einem 
Anhang zu dem ersten inoffiziellen 
Entwurf einer solchen Konvention 
hat das INCD (International Network 
for Cultural Diversity) im Jahre 2002 
in einem Anhang eine Liste möglicher 
politischer Maßnahmen und eine in-
haltliche Füllung des Zentralbegriffs, 
die von einem schwedischen For-
schungsinstitut entwickelt wurden, 
mit veröffentlicht. Aus einsichtigen 
Gründen hat die Expertenkommis-

sion, die die Konvention erarbeitet 
hat, dieses Material nicht verwendet. 
Es könnte jedoch sein, dass sich die-
se Abstinenz nunmehr rächt. Denn 
die hohe Geschwindigkeit bei der 
Entwicklung, Verabschiedung und 
Ratifizierung der Konvention kam 
auch dadurch zustande, dass man be-
wusst alle phantasievollen Füllungen 
dieses anregenden Begriffs in der 
öffentlichen Debatte zugelassen hat. 
Die Erwartungen sind inzwischen 
so hoch, dass es schwierig ist, die 
rechtlichen Grenzen der Konvention 
aufzuzeigen. Inzwischen feiert man 
es als Erfolg, wenn bei der Begrün-
dung eines Urteils des Europäischen 
Gerichtshofes zum spanischen Fern-
sehen in einer Fußnote die Konventi-
on als Referenzpapier erwähnt wird. 
Diese bescheidene Realität entspricht 
überhaupt nicht den ursprünglichen 
Intentionen vieler Unterstützer. Was 
also heißt genau kulturelle Vielfalt in 
einer Stadt, in einem Bundesland, 
in Deutschland? Ab wann ist diese 
gefährdet? Gibt es objektive Kriterien 
oder ist es eine politische Setzung, 
was als Vielfalt gewollt (und dann 
auch geschützt und gefördert) wird? 
Mit welchen konkreten Maßnahmen 
soll dies geschehen und wer sind die 
Akteure? 

Ein zweiter Aspekt ist die Betei-
ligung der Zivilgesellschaft. Wie ver-
mutlich kein weiteres Völkerrechts-
instrument bekommt die Zivilgesell-
schaft eine große Rolle zugewiesen. 
Doch was ist die Zivilgesellschaft? Auf 
EU-Ebene – wir haben es häufiger 
beklagt – definiert die Kommission 
selbst, wer ihre zivilgesellschaft-
lichen Ansprechpartner sind. Ein 
weiterer Weg zur Aushebelung eines 
realen Einflusses besteht darin, 
jede Wortmeldung gleichwertig zu 
behandeln, also jede persönliche 
Einzelmeinung ebenso zu gewichten 
wie Positionen großer Organisatio

nen, die mühsam im Rahmen der 
Spielregeln der Verbandsdemokratie 
entwickelt werden und die einen 
großen Teil der Kulturlandschaft 
erfassen. Im Kontext der Entstehung 
und Umsetzung der Konvention ist 
eine bundesweite Koalition entstan-
den, an deren Gründung ich nicht 
unschuldig war. Hier setzt sich der 
letztgenannte Weg der Gleichsetzung 
von individuellen Einzelmeinungen 
und Positionen großer Verbände 
immer wieder durch. Das Ganze wird 
auch dadurch noch problematischer, 
dass die Koordinierungsstelle der 
bundesweiten Koalition nur über 
ein staatliches Mandat legitimiert 
ist. Es ist zumindest zu untersuchen, 
ob dies im Geiste von Art. 11 der 
Konvention ist. Denn dadurch hat 
der Staat beide Seiten, die staatliche 
und die „zivilgesellschaftliche“, fest 
im Griff.

Was weiterhin tun? Der wich-
tigste Punkt dürfte die Klärung des 
Begriffs der „kulturellen Vielfalt“ 
sein. Wissenschaftliche Untersu-
chungen hierzu wären durchaus 
erwünscht. Hilfreich ist auch die 
neueste Publikation der Deutschen 
UNESCO-Kommission („Mapping 
Cultural Diversity“), in der von 
umfassenden Politikstrategien über 
internationale Kooperationsprojekte 
bis zur Entwicklung von Informa-
tions- und Berichtssystemen welt-
weit Beispiele nachzulesen sind. 
Allerdings zeigt sich auch hier die 
Gefahr, dass nunmehr jede kultur-
politische Aktivität unter das Label 
„diversity“ gestellt werden könnte. 
Noch gar nicht in der politischen 
Praxis angekommen sind die vom 
Ausschuss für Kultur und Bildung 
des Europäischen Parlaments in 
Auftrag gegebenen und nunmehr 
von der Parlaments-Verwaltung, 
Generaldirektion Interne Politikbe-
reiche vorgelegten beiden Studien 

zur Umsetzung der Konvention 
zum einen in der europäischen In-
nenpolitik, zum anderen in der EU-
Außenpolitik. Solche Studien wären 
auch für die nationale Ebene wün-
schenswert, damit die Relevanz der 
Konvention für die verschiedenen 
Ressorts deutlich sichtbar gemacht 
wäre und die in der Antwort auf die 
Kleine Anfrage erwähnten Abstim-
mungsgespräche auch einen Inhalt 
bekämen. In jedem Fall sollte der po-
litische Weg der Klärung beschritten 
werden. Eine Station dieses Weges ist 
dabei der 21.05.2011, der Tag der kul-
turellen Vielfalt, der vom Deutschen 
Kulturrat als Aktionstag ausgerufen 
worden ist. Denn – performativ, wie 
man sagen könnte – zeigt sich an 
diesem Tag ganz konkret, welche 
Vielfalt in unserer Gesellschaft vor-
handen ist und welche politisch von 
den Betroffenen gewollt wird.

Der Verfasser ist Präsident des 
Deutschen Kulturrates   

Weitereführende Informationen:
·	„Umsetzung des UNESCO-Überein-

kommens in den internen Politikbe-
reichen der EU“:

	 http://www.europarl.europa.eu/acti-
vities/committees/studies/download.
do?language=en&file=32771

·	„Umsetzung des UNESCO-Überein-
kommens zur Vielfalt der kulturellen 
Ausdrucksformen in der EU-Außen-
politik“:

	 http://www.europarl.europa.eu/acti-
vities/committees/studies/download.
do?language=de&file=31351

·	„Umsetzungsrichtlinien zur UNESCO-
Konvention über den Schutz und 
die Förderung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen (2005)“:

	 http://unesco.de/fileadmin/medien/
Dokumente/Kultur/kkv/090629__Ope-
rational_Guidelines_wie_090616_an-
genommen.pdf
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